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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 11. April 2001

über die Bedingungen für die Bekämpfung und Tilgung der Maul- und Klauenseuche bei vom
Aussterben bedrohten Arten in Anwendung des Artikels 13 der Richtlinie 85/511/EWG

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2001) 1107)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2001/303/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 90/425/EWG des Rates vom 26. Juni
1990 zur Regelung der veterinärrechtlichen und tierzüchteri-
schen Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit
lebenden Tieren und Erzeugnissen im Hinblick auf den Binnen-
markt (1), zuletzt geändert durch die Richtlinie 92/118/EWG (2),
insbesondere auf Artikel 10,

gestützt auf die Richtlinie 85/511/EWG des Rates vom 18.
November 1985 zur Einführung von Maßnahmen der Gemein-
schaft zur Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche (3), zuletzt
geändert durch die Akte über den Beitritt Österreichs, Finnlands
und Schwedens, insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Artikel 13 Absatz 3 der Richtlinie 85/511/EWG ist
die Möglichkeit der Durchführung von Notimpfungen
vorgesehen.

(2) Nach der Grundregel dieses Artikels dürfen bei der
Entscheidung über die Durchführung einer Impfung
grundlegende Gemeinschaftsinteressen nicht berührt
werden.

(3) Nach Meldung von Ausbrüchen der Maul- und Klauen-
seuche im Vereinigten Königreich, in Frankreich, den
Niederlanden und Irland hat die Kommission mit den
Entscheidungen 2001/172/EG (4), 2001/208/EG (5),
2001/223/EG (6) und 2001/234/EG (7) Maßnahmen zum
Schutz gegen die Maul- und Klauenseuche in den betref-
fenden Mitgliedstaaten erlassen.

(4) Unter Berücksichtigung der Seuchenlage und angesichts
der hohen Besatzdichte MKS-empfänglicher Tiere in
bestimmten Landesteilen sind die Niederlande mit der
Entscheidung 2001/246/EG der Kommission vom 27.
März 2001 über die Bedingungen für die Bekämpfung
und Tilgung der Maul- und Klauenseuche in den Nieder-
landen in Anwendung des Artikels 13 der Richtlinie
85/511/EWG (8) außerdem ermächtigt worden, gefähr-
dete Tiere in Betrieben in unmittelbarer Nähe zu
verseuchten oder seuchenverdächtigen Betrieben vor
dem Töten vorsichtshalber präventiv zu impfen.

(5) Das Töten von vom Aussterben bedrohten Tieren MKS-
empfänglicher Arten geht zwangsläufig mit dem Verlust
wertvollen Genmaterials einher und kann unter

Umständen sogar zum Aussterben einer Tierart führen.
Dieser wertvolle Teil unseres Naturerbes sollte daher so
weit wie möglich geschützt werden.

(6) Zoologische Gärten und andere fest umrissene zugelas-
sene oder eingetragene Anlagen, in denen vom
Aussterben bedrohte MKS-gefährdete Arten gehalten
werden, sind verpflichtet, die Verfahren der guten Tier-
haltungspraxis anzuwenden und insbesondere alle erfor-
derlichen Vorkehrungen treffen, um eine etwaige
Einschleppung von MKS-Viren in die Anlage zu
verhüten.

(7) In Übereinstimmung mit Artikel 13 Absatz 3 der Richt-
linie 85/511/EWG und soweit die zuständigen Behörden
eines Mitgliedstaats der Auffassung sind, dass die Seuche
vom Aussterben bedrohte Arten oder andere Tiere,
beispielsweise extrem seltener Rassen, oder Tiere
gefährdet, die unersetzlichen und wichtigen Forschungs-
arbeiten dienen und daher fallweise ebenfalls einge-
schlossen werden können, empfiehlt es sich, im Rahmen
eines Programms, das der betreffende Mitgliedstaat der
Kommission als zusätzliches Instrument zum Schutz
von Tieren MKS-empfänglicher Arten im obigen Sinne
vorlegen kann, die technischen Modalitäten für die
Notimpfung dieser Tiere festzulegen.

(8) In diesen Programmen sind auch die Verfahrensvor-
schriften für die Durchführung der Impfung sowie für
die Kennzeichnung und anschließende Kontrolle der
Tiere festzulegen.

(9) In seinem Bericht vom 10. März 1999 (9) hat der
Wissenschaftliche Ausschuss für Tiergesundheit und
Tierschutz Empfehlungen für eine Strategie zur Notimp-
fung von Tieren gegen die Maul- und Klauenseuche
abgegeben, denen Rechnung getragen werden muss.

(10) Jeder Rückgriff auf Impfungen gleich welcher Art, selbst
wenn sie auf besondere Kategorien von Tieren begrenzt
werden, die für den Handel nicht unbedingt von Inter-
esse sind, kann — aufgrund der damit einhergehenden
Änderung des MKS-Status — den internationalen Handel
beeinträchtigen, und zwar nicht nur für die Mitglied-
staaten oder die Regionen von Mitgliedstaaten, in denen
diese Impfungen durchgeführt werden.

(11) Bevor sie über eine Notimpfung entscheidet, muss die
Kommission daher sicherstellen, dass die geplanten
Maßnahmen zumindest die in Artikel 13 Absatz 3 erster
bis sechster Gedankenstrich der Richtlinie 85/511/EWG
vorgesehenen Maßnahmen umfassen.

(1) ABl. L 224 vom 18.8.1990, S. 29.
(2) ABl. L 62 vom 15.3.1993, S. 49.
(3) ABl. L 315 vom 26.11.1985, S. 11.
(4) ABl. L 62 vom 2.3.2001, S. 22.
(5) ABl. L 73 vom 15.3.2001, S. 38.
(6) ABl. L 82 vom 22.3.2001, S. 29.
(7) ABl. L 84 vom 23.3.2001, S. 62.
(8) ABl. L 88 vom 28.3.2001, S. 21. (9) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/outcome_en.html



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 13.4.2001L 104/4

(12) Es ist angezeigt, die Vorschriften dieser Entscheidung
und die Gefährdung des Handels mit geimpften
Zootieren im zuständigen Wissenschaftlichen Ausschuss
und in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Tier-
seuchenamt zu überprüfen.

(13) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär-
ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Zum Zweck dieser Entscheidung sind vom Aussterben bedrohte
Arten Tiere der Gefährdungsgrade „ausgestorben“, „stark gefährdet“,
„gefährdet“ und „empfindlich“ im Sinne der Roten Liste der Gefähr-
deten Tierarten der Internationalen Union zur Erhaltung der Natur
(IUCN).

Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass sie in zoolo-
gischen Gärten und anderen fest umrissenen zugelassenen oder
eingetragenen Anlagen, in denen Tiere vom Aussterben
bedrohter Arten gehalten werden, die aufgrund von Maul- und
Klauenseucheausbrüchen möglicherweise ansteckungsgefährdet
sind, die Verfahren der guten Veterinärpraxis anwenden und
alle erforderlichen Vorkehrungen treffen, um die mögliche
Einschleppung von MKS-Viren in die Anlage zu verhüten.
Derartige Maßnahmen umfassen erforderlichenfalls das Verbot
der Einstellung empfänglicher Arten in die Anlage; die Unter-
bringung empfänglicher Arten in Gebäuden, wobei dafür Sorge
zu tragen ist, dass gekaufte Futtermittel und Einstreumaterialien
nicht kontaminiert sind; die Schließung von Gebäuden mit
empfänglichen Arten für Besucher; die Verhinderung des
Kontakts und der Fütterung dieser Tiere durch Zoobesucher,
wobei auch dafür Sorge zu tragen ist, dass in zoologischen
Anlagen arbeitende Personen außerhalb des Tiergartens nicht
mit MKS-empfänglichen Tieren in Berührung kommen und
keine MKS-Schutz- und -Überwachungszonen betreten; die
Verhinderung des Kontakts mit MKS-empfänglichen Tieren
außerhalb des Tiergartens; die Einrichtung von Desinfektions-
kontrollen an den Eingangstoren und den Einfahrten zu den
einzelnen Servicebereichen sowie die zeitweilige Schließung des
gesamten oder eines Teils des Tiergartens. Diese Maßnahmen

bleiben zumindest so lange in Kraft, bis der betreffende
Mitgliedstaat sichergestellt hat, dass sich die Lage in Bezug auf
die Erregereinschleppung normalisiert hat.

(2) Unbeschadet der Richtlinie 85/511/EWG und insbeson-
dere der Artikel 4, 5 und 9 der Richtlinie können die Mitglied-
staaten beschließen, Tiere MKS-empfänglicher und für
gefährdet geltender Arten, die in zoologischen Sammlungen
vom Aussterben bedrohter Arten gehalten werden, im Umkreis
von 25 km um einen MKS-Herd unter den im Anhang festge-
legten Bedingungen notzuimpfen.

Die betreffenden Mitgliedstaaten können fallweise beschließen,
diese Impfung unter den vorgenannten Bedingungen auf andere
Tiere, beispielsweise extrem seltener Rassen, oder auf Tiere, die
unersetzlichen und wichtigen Forschungsarbeiten dienen,
auszudehnen, wenn sie für gleichermaßen gefährdet gelten.

(3) Bevor die Maßnahmen gemäß Absatz 2 in Angriff
genommen werden und um zu gewährleisten, dass die anderen
Mitgliedstaaten und die Kommission offiziell über alle maßgeb-
lichen Einzelheiten informiert sind, legen die betreffenden
Mitgliedstaaten ein Impfprogramm vor, aus dem insbesondere
die genaue Anschrift und der Standort der zu impfenden Tier-
sammlung (einschließlich eines umfassenden Lageplans, auf
dem die Abgrenzung der Anlage sowie Tiergehege und Buchten
genau eingezeichnet sind), die Zahl der zu impfenden Tiere,
aufgeschlüsselt nach Arten, einschließlich ihrer Kennnummern
und ihres Standorts auf dem Plan, die Art des zu verwendenden
Impfstoffes, der Tag des Beginns und Abschlusses der Impfung
sowie die Gründe für den Impfbeschluss hervorgehen.

(4) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass diese Tiere
nicht innergemeinschaftlich gehandelt oder umgesetzt werden
und dass ihre Erzeugnisse nicht in die Nahrungskette gelangen.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 11. April 2001

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Bedingungen für die Durchführung von Notimpfungen zur Bekämpfnung und Tilgung der Maul- und Klauen-
seuche in Anwendung des Artikels 13 Absatz 3 der Richtlinie 85/511/EWG

1 Abgrenzung des geographischen Gebiets, in dem die
Impfung durchgeführt werden soll

Geimpft wird nur, wenn im Umkreis von 25 km um eine zoologische Sammlung,
die vom Aussterben bedrohte Tierarten umfasst, ein MKS-Ausbruch bestätigt wurde.

Es wird ein Lageplan der Anlage vorgelegt, auf dem die Gehege und Buchten, in
denen sich die zu impfenden Tiere befinden, sowie die Abgrenzung und Einfriedung
der Anlage eingezeichnet sind und der auch über sonstige Kontrollmaßnahmen
Aufschluss gibt. Darüber hinaus ist ein detaillierter geographischer Lageplan vorzu-
legen, auf dem die Entfernungen zu allen Tierhaltungen eingezeichnet sind, die in
einem Umkreis von 3 km um die Anlage liegen.

2 Art und Alter der zu impfenden Tiere Alle Tiere empfänglicher Arten in der Sammlung, ungeachtet ihres Geschlechts,
Alters und Graviditätszustands. Es ist eine Liste aller zu impfenden Tiere und ihrer
jeweiligen Kennnummern vorzulegen.

3 Dauer der Impfkampagne Die Impfungen müssen innerhalb von 48 Stunden abgeschlossen sein.

4 Besondere Verbringungssperren für geimpfte Tiere und
ihre Erzeugnisse

Für Anlagen, in denen Notimpfungen durchgeführt werden sollen, bleiben die
Maßnahmen gemäß Artikel 4 der Richtlinie 85/511/EWG nach der letzten Impfung
noch 30 Tage lang in Kraft.

Geimpfte Tiere dürfen innergemeinschaftlich weder gehandelt noch umgesetzt
werden, es sei denn, sie werden innerhalb desselben Mitgliedstaats unter amtlicher
Überwachung in eine andere Tiersammlung mit gleichem Gesundheitsstatus
verbracht.

Erzeugnisse dieser Tiere dürfen nicht in die Nahrungskette gelangen.

5 Besondere Kennzeichnungs- und Eintragungsvor-
schriften für geimpfte Tiere

Die geimpften Tiere sind einzeln zu kennzeichnen und ihre Identitätspapiere mit
einem entsprechenden Vermerk zu versehen. Wann immer möglich werden die
Tiere zum Zeitpunkt der Impfung als geimpft dauergekennzeichnet.

6 Weitere Bedingungen für die Durchführung der Notimpfung

6.1. Durchführung der Impfkampagne Die Impfung ist unter der Überwachung eines amtlichen Tierarztes der zuständigen
Behörde durchzuführen. Es sind alle erforderlichen Vorkehrungen zur Verhütung
einer etwaigen Virusverschleppung zu treffen. Impfstoffreste sind zusammen mit
einer schriftlichen Aufstellung über die Zahl der geimpften Tiere und die Zahl der
verwendeten Impfstoffdosen an den Impfstoffabgeber zurück zu senden.

Soweit möglich werden zur serologischen Untersuchung auf Maul und Klauen-
seuche vor und frühestens 30 Tage nach der Impfung Blutproben gezogen. Eine
Aufzeichnung der Testergebnisse ist mindestens 10 Jahre lang aufzubewahren.

6.2. Zulässiger Impfstoff Zu verwenden ist ein speziell formulierter inaktivierter Impfstoff, der einen wirk-
samen Impfschutz gegen den zirkulierenden Virustyp gewährleistet. Der Impfstoff
ist nach Herstellerspezifikation und/oder Anweisung der zuständigen Veterinärbe-
hörden zu verwenden.

6.3. Unterrichtung der Kommission über die Durchführung
des Impfprogramms

Der Kommission und den Mitgliedstaaten im Ständigen Veterinärausschuss wird ein
ausführlicher Bericht über die Durchführung des Impfprogramms und die Tester-
gebnisse vorgelegt.


